
Handball-Verband Sachsen-Anhalt e. V.
Pass-Stelle/Geschäftsstelle
Rosengrund 7
39130 Magdeburg

Telefon: 0391 7260230, Fax: 0391 7260231
E-Mail: hvsa@hvsa.de, im Internet: www.hvsa.de

Eingangsstempel HVSA Spielberechtigt
ab:

Freundschafts-
spiele ab:

Spielausweis-
Nummer:

Antrag auf Spielberechtigung (gültig ab 01.07.2009)

Dieses Formular ist vollständig und leserlich auszufüllen. Der antragstellen-
de Verein ist für die getätigten Angaben verantwortlich. Bei Falschangaben
ist die erteilte Spielberechtigung von Anfang an ungültig. Es sind keine
Passbilder einzusenden!

Für:

1. Name: _______________________________ 6. Spielrecht: Jugend* Erwachsene

2. Vorname: _______________________________ 7. Verein: ______________________________________________

3. geboren am: _______________________ 8. Vereins-Nr. (HVSA): _____________

4. Geschlecht:  männlich weiblich

5. Staatsangehörigkeit:       BRD      andere: _________________________________________________________

9. auf: 9.1 Neuantrag (Spieler/in hat noch keine Spielberechtigung) 9.3 Duplikat/Zweitschrift***
9.2 Pass-Änderung (in Verbindung mit Vertrag, Namensänderung, Pass ungültig, sonstiges)

10. mit: 10.1 Vereinswechsel im HVSA 10.5 Beibehaltung des Jugendspielrechts
10.2 Vereinswechsel gemäß § 27 SpO DHB 10.6 Erteilung Doppelspielrecht*
10.3 Vereins-/Verbandswechsel im DHB 10.7 Namenswechsel/-änderung
10.4 Wechsel international** 10.8 Doppelspielrecht gemäß § 19 Abs. 2 SpO DHB

11. Hatte der Spieler/die Spielerin bereits eine Spielberechtigung - ggf. auch von anderen Landesverbänden des DHB?

Nein. Ja, für den Verein: _____________________________________________________

Verband: _____________________________________________________

Abmeldedatum: ____________

12. Ist der Spieler/die Spielerin persönlich gesperrt, läuft gegen ihn/sie ein sportliches Verfahren oder ist eines zu erwarten?

Nein. Ja, Sperre bis: ____________

13. Hat der Spieler/die Spielerin nach der Abmeldung als Handballspieler/-in erneut Handball gespielt (gilt auch für Freund-
schaftsspiele)?

Nein. Ja, am: ____________

* Für die Erteilung einer Jugendspielberechtigung (mit Doppelspielrecht) ist eine Kopie der Geburtsurkunde bzw. eines amtlichen Ausweises (sowie ein ärztliches
Attest) erforderlich.

** Für den internationalen Wechsel sind weitere Dokumente und ggf. Gebühren erforderlich.
*** Für die Erstellung eines Duplikats/einer Zweitschrift werden Gebühren erhoben. Eine Eidesstattliche Erklärung zum Verlust des Spielausweises ist beizufügen.

Der Spieler/die Spielerin und der Verein bestätigen hiermit die Richtigkeit der vorstehen-
den Angaben. Der/die Aktive unterwirft sich der Satzung und den Ordnungen des
DHB/HVSA.

______________________________________________________________
Unterschrift des Spielers/der Spielerin

______________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift und Stempel des Verein

Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

Dem/der oben aufgeführten jugendlichen Spieler/Spielerin bescheinige ich, dass aus
ärztlicher Sicht keine Bedenken gegen den Einsatz in Erwachsenenmannschaften im
Handballsport bestehen.

_____________________________________________________________________
Datum, Ort

_____________________________________________________________________
Unterschrift/Stempel des/der bescheinigenden Arztes/Ärztin



Gebühren gemäß § 6, Ausstellung von Spielausweise,
Gebührenordnung des HVSA (Auszug)

§ 6, Ausstellung der Spielausweise

Die Ausstellung der Spielausweise ist kostenfrei.
Ausnahmen sind:

1. Antrag auf Zweitschrift
Jugend 3,00 Euro
Erwachsene 5,00 Euro

3. Ausstellung eines Vertrags-Spielausweises   15,00 Euro

4. Ausstellung einer Zweitschrift eines Vertrags-
Spielausweises 26,00 Euro

5. Verlängerung eines Vertrags-Spielausweises 5,00 Euro

6. Sammelumschreibung nach Namensän-
derung eines Vereins 51,00 Euro

Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an die Pass-Stelle des
HVSA.

Handball-Verband Sachsen-Anhalt e. V.
Pass-Stelle
Rosengrund 7

39130 Magdeburg

Telefon: 0391 7 26 02 30
Fax: 0391 7 26 02 31
E-Mail: hvsa@hvsa.de
Im Internet: www.hvsa.de

Spielberechtigung konnte nicht erteilt, es fehlt:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Unterschrift Spieler/Spielerin

Unterschrift/Stempel des Vereinsvertreters

ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

alter Spielausweis

Sonstiges

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________
Datum, Unterschrift Mitarbeiter Pass-Stelle

Allgmeine Hinweise zum Antrag

Es ist für die Erstausstellung einer Jugendspielberechtigung
sowie weiterer Veränderungsanträge, die Jugendspieler
betreffen (Doppelspielrecht, Vereinswechsel), eine Kopie der
Geburtsurkunde als Nachweis des Geburtsdatums einzu-
reichen. Alternativ hierfür auch Kopien von
Schülerausweisen o. ä. Bei Jugendspieler/innen für die die-
ser Nachweis bereits erbracht wurde (Spielberechtigung
erteilt nach dem 01.03.2005), ist dies nicht erforderlich.

Zur Beantragung des Doppelspielrechts gemäß § 19 Abs. 4
Spielordnung DHB (“Erwachsenenspielrecht”) ist eine ärztli-
che Unbedenklichkeitserklärung einzuholen, welche die
Eignung des Spieler/der Spielerin für den Einsatz im
Erwachsenenbereich bescheinigt. Diese kann direkt auf dem
Antrag durch den Arzt vorgenommen werden. Dafür entste-
hende Kosten trägt der antragstellende Verein.  

Für den Antrag auf Spielberechtigung ist bei Minderjährigen
die Unterschrift von mindestens einem
Erziehungsberechtigten notwendig.

Bei der Beantragung eines/r Duplikats/Zweitschrift auf-
grund des Verlustes des originalen Spielausweises ist eine
Eidesstattliche Erklärung zum Verlust dessen dem Antrag
beizufügen. Die Erklärung ist generell vom Verein, bei dem
der Spieler/die Spielerin eine gültige Spielberechtigung
besitzt, auszufertigen. Dies gilt ebenso bei Verlusten im
Zusammenhang mit einem Vereinswechsel.
Das Duplikat ist bei Wiederauffinden des Originals unaufge-
fordert der Pass-Stelle zurück zu geben.

Dem Antrag ist ein ausreichend frankierter und adressier-
ter Rückumschlag beizufügen. 

Der antragstellende Verein befestigt nach Erhalt des
Spielausweises ein aktuelles Lichtbild des Spielers/der
Spielerin an der dafür vorgesehenen Stelle. Anschließend ist
der Pass mit 2 Vereinsstempeln (einmal über die Kante des
Lichtbildes und einmal bei der Unterschrift des Vereins), der
Unterschrift des Spielers/der Spielerin und der des
Vereinsverantwortlichen zu versehen.

Der Spielausweis ist ein Dokument. Notwendige Änderun-
gen, Korrekturen und Zusätze sind durch die Pass-Stelle vor-
zunehmen. Dies erfolgt in der Regel kostenfrei. 
In Ausnahmefällen können Inhalte des Passes durch den
Verein geändert werden. Folgende Ausnahmen gelten:

a) Änderung des Lichtbildes, d. h. für die Befestigung eines
zeitnahen Lichtbildes des Spielers/der Spielerin kann das alte
entfernt und durch ein neues ersetzt werden. Hiernach ist
das Foto erneut durch den Verein abzustempeln,

b) handschriftliche Zusätze und Änderungen, die zum
Erhalt von Teilen der Passinformationen aufgrund des zeitli-
chen Gebrauchs,  Abnutzung u. ä. beitragen und die die voll-
ständige Auskunftsfähigkeit des Spielausweises bezüglich
der Spielberechtigung nicht beeinträchtigen oder verfäl-
schen, sind gestattet.
Der Spielausweis ist in diesem Fall jedoch bei Aufforderung
durch die Spielleitende Stelle bei der Pass-Stelle neu ausstel-
len zu lassen. Das Unterlassen kann mit einer
Ordnungsgebühr belegt werden.
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